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See the notice on TED website

315519-2026 - Planning
Germany – Public road transport services – Wettbewerbliche Vergabe eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags über öffentliche Personenverkehrsdienste mit Kraftfahrzeugen im 
Linienverkehr und fahrplanfreien Linienbedarfsverkehr in den Linienbündeln "LGG Nord 4" und 
"LGG ODV" im Landkreis Groß-Gerau
OJ S 88/2026 07/05/2026
Prior information notice for public passenger transport services
Services

1. Competent authority

1.1.  Competent authority
Official name: Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-Gerau
Email: info@LNVG-GG.de
Legal type of the competent authority: Public undertaking, controlled by a local authority
The buyer is a contracting entity

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Wettbewerbliche Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags über öffentliche 
Personenverkehrsdienste mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr und fahrplanfreien 
Linienbedarfsverkehr in den Linienbündeln "LGG Nord 4" und "LGG ODV" im Landkreis Groß-
Gerau
Description: Die Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-Gerau beabsichtigt als 
zuständige Behörde (§ 5 Abs. 4 i. V. m. § 6 Abs. 1 ÖPNVG Hessen i.V.m. § 8a Abs. 1 Satz 2 
PBefG), einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) über öffentliche 
Personenverkehrsdienste mit Kraftfahrzeugen im Wettbewerb zu vergeben. Die beabsichtigte 
Vergabe bezieht sich auf Personenverkehrsdienste des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) i. S. v. § 8 PBefG und § 2 Abs. 1 ÖPNVG Hessen. Der zu vergebende ÖDA umfasst 
alle fahrplangebundenen öffentlichen Personenverkehrsdienste im Linienbündel "LGG Nord 4" 
wie im aktuellen Nahverkehrsplan (NVP; https://www.rmv.de/c/de/start/lnvg/die-lnvg

 beschrieben sowie bedarfsorientierte On-Demand-/nahverkehrsplan-kreis-gross-gerau)
Verkehre des Linienbündels "LGG ODV". Dies beinhaltet Verkehrsdienste mit 
Kraftfahrzeugen, insbesondere Bussen. Zum Zeitpunkt der Verkehrsaufnahme besteht das 
Linienbündel "LGG Nord 4" aus den Linien 74, 75 und 79. Umfasst sind fahrplanmäßige 
Verkehrsdienste sowie fahrplanfreie Linienbedarfsverkehre. Es handelt sich also um Verkehre 
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 PBefG i. V. m. §§ 42 und 44 PBefG. Die Verkehre können mit Bussen 
und anderen Kraftfahrzeugen durchgeführt werden. Zusätzliche Linienverkehre gemäß § 42 
PBefG oder (ggf. erstmals) gemäß § 43 PBefG oder § 44 PBefG können auch während der 
Laufzeit des ÖDA aufgenommen werden. In Summe belaufen sich die zu vergebenden 
Personenverkehrsdienste nach derzeitigem Planungsstand zum Vertragsbeginn auf ca. 
96.492 km Fahrplankilometer pro Jahr im Linienverkehr gemäß § 42 PBefG und ca. 100.000 
km Besetztkilometer pro Jahr im fahrplanfreien Linienbedarfsverkehr gemäß § 44 PBefG. Im 
Zusammenhang mit der Erbringung und Verwaltung der Personenverkehrsdienste verpflichtet 
der ÖDA den Betreiber zur Vorhaltung der erforderlichen Fahrzeuge und Infrastruktur. Ferner 
umfasst sind Vertriebsaufgaben und Kundenbetreuung im Rhein-Main-Verkehrsverbund. Die 
zum Betriebsbeginn umfassten Verkehre und das Bedienungsgebiet sind im „Ergänzenden 
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Dokument“ (siehe 2.1.4 Allgemeine Informationen bei B.) beschrieben. Der ÖDA soll 
Regelungen beinhalten, wonach das Verkehrsangebot innerhalb des im ÖDA bestimmten 
Rahmens an sich ändernde Verkehrsbedürfnisse oder finanzielle Rahmenbedingungen, die 
Nahverkehrspläne in der jeweils geltenden Fassung und andere veränderte Umstände 
anzupassen ist (z. B. technische Entwicklungen, Belange des Umwelt- und Klimaschutzes, 
Einführung weiterer öffentlicher Verkehrsmittel). Die Änderungsmöglichkeiten beziehen sich 
auf Art, Umfang sowie Qualität der Personenverkehrsdienste und die Beförderungstarife. 
Änderungen können sich insbesondere beziehen auf: Bestand und Verlauf der Linien, Umfang 
des Bediengebiets sowie der Haltestellen, der Angebotszeiten, Fahrplan- und Tarifangebot, 
Form der Bedienung (regulärer Linienverkehr, Sonderformen des Linienverkehrs, 
Linienbedarfsverkehr), Fahrzeug- und andere Qualitätsstandards. Die vom ÖDA erfasste 
Verkehrsmenge kann sich dabei reduzieren oder erweitern. Änderungen können bereits zum 
Beginn der Laufzeit des ÖDA wirksam werden. Diese Vorinformation bzw. 
Vorabbekanntmachung gilt für hinzutretende Linienverkehre aufgrund von Änderungen im 
vorstehenden Sinne. Dem Betreiber soll für die Verkehre ein ausschließliches Recht im Sinne 
von Art. 2 lit. f VO 1370/2007 gemäß und in den Grenzen von § 8a Abs. 8 PBefG erteilt 
werden. Das ausschließliche Recht dient dem Schutz der Verkehrsleistungen, die Gegenstand 
des ÖDA sind. Geschützt sind alle Linienverkehre, die zur Erfüllung des ÖDA erforderlich sind. 
Das ausschließliche Recht schützt die gegenständliche Leistung vor Verkehren, die das 
Fahrgastpotenzial dieser Leistungen nicht nur unerheblich beeinträchtigen, soweit sie vom 
Auftraggeber nicht selbst veranlasst werden. Es umfasst dabei Leistungen gemäß den §§ 42, 
43 und 44 PBefG.
Internal identifier: LGG Nord 4 und LGG ODV 2028
Type of procedure: Competitive tendering (article 5(3) of Regulation 1370/2007)

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Nature of the transport services: Bus transport services (urban / regional)
Main classification (cpv): 60112000 Public road transport services

2.1.4.  General information
Additional information: A. Hinweis auf die Frist für eigenwirtschaftliche Anträge (§ 8a Abs. 2 S. 
2 PBefG) Ein Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für einen eigenwirtschaftlichen Verkehr 
i. S. d. § 8a Abs. 4 S. 2 PBefG ist innerhalb der 3-Monats-Frist nach § 12 Abs. 6 S. 1 PBefG 
zu stellen. Die Frist wird durch diese Vorinformation für die von der beabsichtigten Vergabe 
umfassten Personenverkehrsdienste (Linienverkehre und On-Demand-Verkehre) ausgelöst. 
Der Betrieb der o. g. Linien ist zum Jahresfahrplanwechsel am 12.12.2027 aufzunehmen. 
Nach der Rechtsprechung gehört die Dauerhaftigkeit des Verkehrs zu den sonstigen 
öffentlichen Verkehrsinteressen i. S. d. § 13 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 PBefG. Bestehen aufgrund 
konkreter Anhaltspunkte für fehlende Kostendeckung Zweifel daran, dass der 
eigenwirtschaftliche Antragsteller die Personenverkehrsdienste während der gesamten 
Laufzeit der beantragten Genehmigung in dem, dem Genehmigungsantrag zugrundeliegenden 
Umfang betreiben kann, darf dem Antragsteller die Genehmigung nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
3 PBefG nicht erteilt werden. Es obliegt dem Antragsteller, diese Zweifel an der 
Dauerhaftigkeit auszuräumen. Die Erbringung der von der beabsichtigten Vergabe umfassten 
Personenverkehrsdienste war bislang nicht kostendeckend möglich. Die Lokale 
Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-Gerau geht aus sachlichen Gründen davon aus, 
dass ein kostendeckender Betrieb nach objektiven Maßstäben nicht zuverlässig unter 
Einhaltung der Anforderungen der Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-Gerau 
möglich ist. Aus Sicht der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-Gerau bestehen 
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daher begründete Zweifel daran, dass ein eigenwirtschaftlicher Betrieb der 
Personenverkehrsdienste dauerhaft gesichert wäre. B. Anforderungen an die 
Personenverkehrsdienste Gem. § 8a Abs. 2 Satz 3 PBefG werden mit den beabsichtigten 
ÖDA-Anforderungen an die umfassten Personenverkehrsdienste hinsichtlich Fahrplan, 
Beförderungsentgelt und Standards festgelegt (§ 8a Abs. 2 Satz 3 PBefG). Diese mit dem 
ÖDA verbundenen Anforderungen sind in dem Ergänzenden Dokument der Lokale 
Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-Gerau (einschl. Anlagen) zu dieser Vorinformation 
angegeben. Das Ergänzende Dokument (einschließlich Anlagen) steht als Download nach 
Eingabe des Passworts "99-Trauben" unter folgender URL zur Verfügung: http://sf.lnvg-gg.de/d

 Das Ergänzende Dokument enthält verbindliche Anforderungen i. S. /32aaf4c6f96242bdb8d2/
v. § 13 Abs. 2a PBefG. Diese sind nach Maßgabe von § 13 Abs. 2a PBefG ausschlaggebend 
für die Genehmigungsfähigkeit eigenwirtschaftlicher Anträge bzw. führen zur Ablehnung eines 
hiervon abweichenden eigenwirtschaftlichen Antrags. In diesem Zusammenhang wird darauf 
hingewiesen, dass die Genehmigungsfähigkeit eines eigenwirtschaftlichen Antrags neben der 
Dauerhaftigkeit (s. o.) auch voraussetzt, dass die in dieser Vorabbekanntmachung 
angegebenen Anforderungen einschließlich der in dem Ergänzenden Dokument angegebenen 
Anforderungen als Standards nach § 12 Abs. 1a PBefG verbindlich zugesichert werden. Zur 
Absicherung der Zusicherungen fordert die Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-
Gerau, dass ein eigenwirtschaftlicher Antragsteller ihr einen sanktionierten vertraglichen 
Anspruch auf Einhaltung der Standards verschafft. C. Vergabe als Gesamtleistung Die von der 
Vergabe umfassten Personenverkehrsdienste bilden ein integriertes Verkehrsnetz, dessen 
Einzelverkehre verkehrlich und wirtschaftlich miteinander verflochten sind. Der On-Demand-
Verkehr und der Linienverkehr bedienen das gleiche Bedienungsgebiet. Der On-Demand-
Verkehr ergänzt den Linienverkehr und nutzt derzeit sogar teilweise die gleichen Fahrzeuge. 
Weder der Linienverkehr, noch der On-Demand-Verkehr kann die Verkehrsbedürfnisse für 
sich allein vollständig erfüllen. Die Vergabe ist gemäß § 8a Abs. 2 Satz 4 PBefG als 
Gesamtleistung beabsichtigt. Eigenwirtschaftliche Anträge, die sich nur auf Teilleistungen 
beziehen, sind nach Maßgabe des § 13 Abs. 2a Satz 2 PBefG zu versagen. D. Weitere 
Hinweise Die Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-Gerau kommt mit dieser 
Vorinformation der Veröffentlichungspflicht nach § 8a Abs. 2 PBefG i. V. m. Art. 7 Abs. 2 VO 
1370/2007 nach. Diese Vorinformation ist zugleich eine Bekanntmachung gem. § 135 Abs. 3 
S. 1 Nr. 2 GWB. Der ÖDA kann nach Ablauf eines Jahres vergeben werden (Art. 7 Abs. 2 VO 
1370/2007). Damit wird zugleich die Frist des § 135 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 GWB eingehalten.
Legal basis: 
Regulation (EC) No 1370/2007

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Wettbewerbliche Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags über öffentliche 
Personenverkehrsdienste mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr und fahrplanfreien 
Linienbedarfsverkehr in den Linienbündeln "LGG Nord 4" und "LGG ODV" im Landkreis Groß-
Gerau
Description: Siehe Beschreibung unter Abschnitt Verfahren 2.1.
Internal identifier: LGG Nord 4 und LGG ODV 2028

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 60112000 Public road transport services
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5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Groß-Gerau (DE717)
Country: Germany

5.1.3.  Envisaged start date and duration of the contract
Start date: 12/12/2027
Duration: 36 Months

5.1.7.  Strategic procurement
The procurement falls within the scope of the European Parliament and Council 2009/33/EC 
(Clean Vehicles Directive – CVD)
The CVD legal basis to establish which category of procurement procedure applies: 
Passenger road transport services

5.1.16.  Further information, mediation and review
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Lokale 
Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-Gerau

8. Organisations

8.1.  ORG-0000
Official name: Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH Kreis Groß-Gerau
Registration number: Amtsgericht Darmstadt, HRB 54456
Registration number: USt-IdNr. DE 213 671 822
Postal address: Jahnstraße 1
Town: Groß-Gerau
Postcode: 64521
Country subdivision (NUTS): Groß-Gerau (DE717)
Country: Germany
Email: info@LNVG-GG.de
Telephone: +49 6152 9395 0
Internet address: https://www.LNVG-GG.de
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0001
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information
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Notice identifier/version: 00a41178-0bfc-4e98-800c-f62f0481511b  -  01
Form type: Planning
Notice type: Prior information notice for public passenger transport services
Notice subtype: T01
Notice dispatch date: 06/05/2026 08:31:01 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 315519-2026
OJ S issue number: 88/2026
Publication date: 07/05/2026
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